
Die Mietenden sind  berech-
tigt und verpflichtet, das Haus 
in Selbstverwaltung zu füh-
ren, wobei diese unterschied-
lich weitgehend sein kann. 
Das Zusammenleben wird 
so von den Betroffenen und 
nicht durch eine externe Ver-
waltung geregelt. 

Die Selbstverwaltung ge-
schieht im Hausverein dem 
Alle angehören. Der  Haus-
verein gestaltet und pflegt  
die gemeinsamen Bereiche: 
Zugang, Garten, Spielplatz, Treppenhaus, Heizung, Waschküche, 
Abstellräume und Gemeinschaftsräume. Der Hausverein erstellt 
die Hausordnung und ist für deren Umsetzung zuständig. 

Für die Selbstverwaltung  ist ein gutes Klima im Haus eine wichti-
ge Voraussetzung. Das führt konsequent zur Mitbestimmung bei 
Wohnungswechseln: Der Hausverein schlägt eine Nachfolge vor 
die allfällig festgelegte Kriterien erfüllt (Belegung, Durchmischung 
etc.).

Das Mietmodell hat 
sich im Praxistest seit 
Jahren in drei 
Siedlungen bewährt, 
– alle realisiert durch
zwei Bauträger.
Die Stiftung Wohn-
qualität möchte wei-
tere Bauträger  –

Private, Stiftungen und Institutionelle – ermutigen, auf diese Wei-
se gemeinsames Wohnen in Miete und in urbaner Umgebung zu 
ermöglichen.

Die Stiftung Wohnqualität setzt  sich mit dem Mietmodell 
dafür ein, dass Mietende mehr als üblich auf ihren Wohn-
bereich Einfluss nehmen können und so ihre Wohnqualität 
durch Eigeninitiative steigern. Anders als in einer Mieterge-
nossenschaft benötigen sie dazu kein Eigenkapital. Die Stif-
tung Wohnqualität stellt Mustermietverträge zur Verfügung.

Die gemeinsame Ver-
antwortung und Aktivität 
der Mietenden schafft 
auf natürliche Weise gute 
Nachbarschaften.

Wohnen

Gemeinsam Wohnen – auch in der Stadt – 
auch als Mieterin und Mieter

Der Mustermietvertrag der Stiftung Wohnqualität geht in folgen-
den wichtigen Punkten über das allgemein Übliche hinaus:

1. Mitgestaltung  in Wohnung, Haus und Garten
2. Gemeinsame Selbstverwaltung des Hauses
3. Mitbestimmung bei der Mieterinnenauswahl
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